[image: image1.png]JUGEND fiir Europa
Deutsche Agentur
furdas EU-Programm
JUGEND IN AKTION

Direktwahl:
Direktfax:

Direktmail:



[image: image2.png]Adresse: Godesberger Allee 142-148* 53175 Bonn * T.: +49 (0) 228 9506 - 220 * F.: +49 (0) 228 9506 - 222

Internet: webforum-jugend.de * jugendfuereuropa.de » jugend-in-aktion.de * salto-youth.net - w
Bankverbindung: Bank fiir Sozialwirtschaft * BLZ 370 205 00 * Konto 8 297 904 * Steuernummer: 206/5866/0753 GD Bildung und Kultur
Rechtstrdger: 1JAB - Fachstelle fir Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. (VR 3584) Programm ,Jugend in Aktion*






Aktion 2 – Europäischer Freiwilligendienst

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Antrags / Stand: Dezember 2011
Die ausführlichen Angaben zum EU-Programm JUGEND IN AKTION finden Sie in unserem Programmhandbuch auf unserer Homepage unter (http://www.jugend-in-aktion.de/aktionsbereiche/europaeischer-freiwilligendienst/.
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Formale Kriterien

Zentral und unstrittig ist das formale Förderkriterium „Deadline / Antragsfrist“: Wird sie nicht eingehalten, erfolgt zwingend eine Ablehnung des Antrags. Es gilt das Datum des Poststempels.
Ein Antrag muss darüber hinaus vollständig ausgefüllt sein und mit allen dazugehörigen Unterlagen eingereicht werden. Bei formalen und offensichtlichen Fehlern kann die Nationalagentur mit der Eingangsbestätigung eine max. zehntägige Frist zur Nachreichung einzelner Unterlagen einräumen. Diese Frist ist strikt einzuhalten. Wird sie überschritten und das Nachgeforderte nicht bis dahin geliefert, führt das ebenfalls zur Ablehnung des Projektes.
Bitte beachten Sie, dass nicht mehr als drei Anträge von einem Antragsteller in jeder Aktion/Unteraktion pro Antragsfrist eingereicht werden dürfen. Überzählige Anträge werden von uns aus formalen Gründen abgelehnt. 
Antragsformular

Verwenden Sie bitte immer das aktuelle deutsche Antragsformular, da einige der in Deutschland zur Antragsbearbeitung notwendigen Informationen (z.B. Angaben zur Umsatzsteuerpflicht oder zum Projekttutorentraining) auf dem englischen Formular nicht abgefragt werden. Sie finden es auf unserer Homepage (http://www.jugend-in-aktion.de/aktionsbereiche/europaeischer-freiwilligendienst/. 
Für die Partnervereinbarung (Teil III des Antrags) können Sie auch die englische Version verwenden, die sich ebenfalls auf der Homepage befindet.
Antragsformular / Teil I. Angaben zum Projekt und Zusammenfassung
Für Deutschland gilt: Getrennte Anträge für Aufnahme- und Entsendeprojekte sowie für Projekte mit Programmländer und Benachbarten Partnerländern.

Das Projekt kann frühestens 3 Monate nach Antragsfrist beginnen.
Der Projektzeitraum darf nicht länger als 24 Monate betragen.
Der Dienstbeginn muss innerhalb der ersten sieben Tage eines Monats liegen.
Der Projektzeitraum umfasst die Vor- und Nachbereitung, deswegen dürfen Projekt- und Dienstbeginn bzw. Projekt- und Dienstende nicht identisch sein.
Beachten Sie bitte, dass die Teilnahme an den EFD- Begleitseminaren verpflichtend ist.
Sämtliche am Projekt beteiligten Organisationen mit Sitz in einem Programmland, einem ost – oder südosteuropäischen Land oder dem Kaukasus müssen akkreditiert sein und über eine genehmigte Interessenbekundung (Expression of Interest; EI) verfügen. Sie muss sowohl zur Antragsfrist, als auch bei Dienstbeginn gültig sein. Bitte beachten Sie, dass die EI-Nummer nur 3 Jahre gültig ist. Das Formular „Interessenbekundung“ (Expression of Interest = EI) finden Sie auf unserer Homepage unter (http://www.jugend-in-aktion.de/aktionsbereiche/europaeischer-freiwilligendienst/.
Alle akkreditierten EFD-Organisationen finden Sie in der Datenbank der Europäischen Kommission: (http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.
Die Dienstzeit beträgt mind. 2 Wochen bis max.12 Monate.

Die Dienstzeit „2 Wochen bis 6 Monate“ ist für Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf vorgesehen.

Die Dienstzeit „6 Monate bis 12 Monate“ ist für alle anderen Jugendlichen vorgesehen.

Antragsformular / Teil II. Antragsteller
Die Termine für die Projekttutoren-Trainings finden Sie unter: (www.jugendfuereuropa.de/fortbildung/fortbildungskalender/.
Antragsformular / Teil III. Partnerorganisation/en
Auch eine deutsche Aufnahmeorganisation muss die vorläufige Partnervereinbarung komplett ausfüllen.
Antragsformular / Teil IV. Projektbeschreibung
Die Projektbeschreibung gilt jeweils für eine Einsatzstelle bzw. eine Aufnahmeorganisation. Bei mehreren am Projekt beteiligten Einsatzstellen / Aufnahmeorganisationen füllen Sie bitte die Formularvorlage unter Downloads entsprechend oft aus.
Bei Projekten mit Partnerländern aus dem Mittelmeerraum reichen Sie ggf. bitte die Konzept/e für die Seminar/e in diesem Land/ in den Ländern ein.
Die/derTutorIn darf ausdrücklich nicht gleichzeitig Vorgesetzte/-r bzw. AnleiterIn in der Einsatzstelle sein.

Ein geplanter Vorbereitungsbesuch (bei Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf)muss in der Projektzeit stattfinden. Reichen Sie bitte ein Programm ein (bitte beachten Sie, dass dem Abschlussbericht eine original unterschriebene Teilnahmeliste beigefügt werden muss).
Antragsformular / Teil V. Finanzplan
Bitte beachten Sie die länderspezifischen Beträge. Die Beträge sowie die Taschengeldtabelle finden Sie in unserem Programmhandbuch auf unserer Homepage unter (http://www.jugend-in-aktion.de/aktionsbereiche/europaeischer-freiwilligendienst/.
Bei den Reisekosten handelt es sich nur um die internationalen Reisekosten, also die Kosten, die für eine/-n Freiwillige/-n vom Wohnort zur Einsatzstelle und am Ende des Dienstes zurück nach Hause anfallen. Es werden 90% der Reisekosten bewilligt. Weitere Erläuterungen der Reisekosten, siehe Seite 5.
Für angefangene Monate werden die Monatspauschalen taggenau berechnet:  1 Tag = Monatspauschale geteilt durch 30 
Tragen Sie Ihre Eigenmittel und/oder die sonstigen Fördermittel als Betrag mit Hinweis der Finanzquelle/n unter dem Punkt „Kofinanzierung“ ein.

Zur Kofinanzierung gehören beispielsweise:
· Eigenmittel des Trägers (Barmittel oder Sachleistungen),
· Beiträge der Teilnehmenden und der Partner
· Öffentliche Zuwendungen (Stadt, Kreis, Land, Kommune, ggf. Bund - hierfür gibt es immer einen Zuwendungsbescheid)
· Zuwendungen von Stiftungen (hierfür gibt es i.d.R. immer einen Zuwendungsbescheid)
· Spenden, Sponsorenleistungen

Bitte beachten Sie: Für Projekte von Jugend für Europa dürfen nicht gleichzeitig Mittel aus dem KJP des Bundes für internationale Jugendarbeit (auch Conact, deutsch-israelischer Jugendaustausch und Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch oder TANDEM, deutsch-tschechischer Jugendaustausch), vom DPJW oder vom DFJW sowie Fördermittel des KJP für das FSJ oder FÖJ in Anspruch genommen werden!
Wenn die beantragte Zuwendung € 25.000 oder mehr beträgt, füllen Sie bitte das zum Antragsformular gehörende „Formular zur Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ aus.

Antragsformular / Teil VI. Bankverbindung
Eine Bankverbindung der antragstellenden Organisation kann kein Privatkonto sein.
BIC (Bank Identifier Code) und IBAN (International Bank Account Number) bitte unbedingt zusätzlich zur BLZ angeben.
Ergänzende Angaben zum Antrag
Vergessen Sie bitte nicht die Angaben zur Umsatzsteuerpflicht.
Anhang, Aktion 2 / Tabelle mit den Daten der/des Freiwilligen 

Eine Kopie der Tabelle kann direkt mit dem Antrag eingereicht werden, muss jedoch spätestens 6 Wochen vor Dienstbeginn bei der Nationalagentur, die die Finanzhilfe auszahlt, vorliegen.

Der Europäische Freiwilligendienst ist offen für junge Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. An bestimmten Projekten können bei geeigneter Betreuung auch junge Menschen ab 16 Jahren teilnehmen, sofern Sie zur Gruppe der Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf zählen. Ein bestimmter Bildungsabschluss ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme am Europäischen Freiwilligendienst.

Hinweis für die Aufnahmeorganisation
Verpflegungsgeld 

· steht den FW zu, wenn sie nicht über die Einsatzstelle versorgt werden, 

· steht den FW auch während ihres Urlaubs zu,
· steht den FW nicht während der Seminare zu.
Taschengeld

· steht den FW während des gesamten Dienstes zu (auch in ihrer Urlaubszeit).

Die Auswahlrunde
findet in der Regel 6-8 Wochen nach Deadline / Antragsfrist statt.

Den Bescheid über die Entscheidung (Vertrag oder Ablehnung)

erhalten Sie frühestens eine Woche nach der jeweiligen Auswahlrunde.

Die / der Freiwillige muss bei der AXA angemeldet werden, das Passwort erhalten Sie mit dem Anschreiben zum Vertrag.
Abschlussbericht
Bitte beachten Sie, dass der Abschlussbericht des Antragstellers und der/des Freiwilligen zwei Monate nach Projektende komplett (mit den nötigen Belegen) bei der Nationalagentur eingereicht werden muss. Siehe auch „Hinweise für Antragsteller zum Abschlussbericht“ auf unserer Homepage.
Änderungen bitte umgehend mitteilen!

Berechnung der internationalen Reisekosten im EU-Programm JUGEND IN AKTION
Grundsätzlich gilt bei der Antragstellung, 
dass die Kosten vom Heimatort zum Veranstaltungsort / zur Einsatzstelle und zurück beantragt werden können (Fahrten vor Ort gehören nicht zu den internationalen Reisekosten),

· dass das kostengünstigste Verkehrsmittel und die günstigsten Tarife genutzt werden müssen.

HINWEIS: Die voraussichtlichen Reisekosten sind mit aussagekräftigen und nachvollziehbaren Preisauskünften und / oder Kalkulationen darzustellen.

Für Privatfahrzeuge, organisationseigene Fahrzeuge oder Mietfahrzeuge werden 0,22 € pro gefahrenen Kilometer  gefördert. 

Die km-Angabe muss per Routenplaner / Internetausdruck nachgewiesen werden.
Bei Nutzung eines Reisebusses ist ein entsprechendes Angebot des Busunternehmens einzureichen.

Hinweis: Die Abrechnung der PKW- / Mietfahrzeug- oder Reisebusnutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung von JUGEND für Europa durch den Fördervertrag.

· Reiseversicherungen, Mautgebühren, Umbuchungen, Tankquittungen und Taxikosten können nicht als internationale Reisekosten abgerechnet werden

Grundsätzlich gilt bei der Schlussabrechnung:

· Es kann nur bis zur bewilligten Förderhöhe der Reisekosten abgerechnet werden.

· Die Abrechnung der Reisekosten erfolgt auf der Grundlage tatsächlich entstandener Kosten, die anhand von Belegen nachgewiesen werden müssen. 

· Die Berechnung der internationalen Reisekosten kann bei der Schlussabrechnung abweichen, wenn aus nachvollziehbaren Gründen ein anderes Verkehrsmittel benutzt werden musste. 

· Km-Angaben müssen per Routenplaner/ Internetausdruck nachgewiesen werden.

· Bitte kleben Sie die Belege übersichtlich auf (bei mehreren Belegen ist es sinnvoll diese zu nummerieren).

· Relevante Daten (wie Reisedatum, Betrag, Ort usw.) bitte auf / neben dem / den Beleg/en hervorheben. 

· Bei ausländischen Belegen den Umrechnungskurs in Euro (Datum des Belegs) mit Umrechnungsgrundlage beilegen 
(z.B. ( http://www.oanda.com/converter/classic?lang=de). Bitte geben Sie an, um welches Verkehrsmittel es sich handelt.

Weitere Infos oder Beratung:
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